
Autonome Studiengebühren an der TU Graz! 

Ab Herbst 2012 werden an der TU 

Graz wieder Studiengebühren ein

gehoben. So hat das unser Senat mit 

hauchdünner Mehrheit beschlossen, 

wobei es interessant ist, dass sich 

die TU Wien just am selben Tag ge

gen die Ein fiihrung von Gebühren 

ausgesprochen hat. Zunächst aber 

kurz ein paar Worte 

zur Ausgangsla

ge. 200 I wurden, 

durch die Schwarz! 

Blaue-Koalition, an 

allen österreich i

sehen Uni,ersitäten 

S tudienge bü h ren 

eingefiihrt. Die 

Emhebung wurde 

über das Univer

sitätsgesetz (UG) 

geregelt, das auch 

alle A usnahmesi

tuationen aufgezählt hat. Durch die 

Einflihrung des Bologna-Systems an 

österreichischen Hochschulen fielen 

die sogenannten Studienabschnitte 

weg. Das UG wurde allerdings nicht 

angepasst und daher entschied der 

Verfassungsgerichtshof schlussen

dlich, dass die betreffenden Para

grafen im UG einfach zu ungenau 

formuliert sind. 

Unsere derzeitige Regierung und 

unser Wissenschaftsminister hatten 

nach der Entscheidung des Verfas

sungsgerichtshofes Zeit das UG zu 

aktualisieren, aber nichts passierte. 

Es wurden Gutachter beauftragt, 

in vorderster Linie Prof. Dr. Mayer 

[ll, die klären so llten, ob Universi

täten berechtigt sind eigene Gebüh

ren einzuheben. Dr. Mayer gab den 

Universitäten Recht. Dann wurde 

ein internes Gutachten des Verfas

sungsdienstes des Bundeskanzler

amts veröffentlicht [2], welches sich 

dezidiert gegen eine Einhebung aus

spricht. 

Eine Gebühr wird durch das öster

reichische Gesetz als ein öffentl ich-

rechtl iches Entgelt fiir eine beson

dere, vom Bürger unmittelbar in 

Anspruch genommene Leistung ei

ner Gebietskörperschaft bezeichnet 

(Gerichtsgebühren, Kanalgebühren , 

etc.). Der Begriff Steuer bezeich

net Geldleistungen, die an Gebiets

körperschaften entrichtet werden, 

ohne dass der Steuerzahler dafür 

eine konkrete Gegenleistung erhält 

[3]. Daraus lässt sich ableiten, dass 

Studierende, die eine Studienge

bühr bezahlen auch Anspruch auf 

entsprechende Leistungen der Uni

versität haben und geltend machen 

können, zum Beisp ie l fa ll s kein La

borp latz flir sie fre i ist. 

Es wird sehr oft argumentiert, dass 

Stl.ldiengebühren dringend benöti

gtes Geld für die TU Graz erbrin

gen. Das Bi ldungssystem ist eines 

der nachhaltigsten und wichtigsten 

Einrichtungen in unserem Staat. 

Die Welt mit ihrer rasanten tech

no logischen Entwicklung verleitet 

immer mehr dazu in kurzen Zeiträu

men zu denken. Der Staat sollte sich 

überlegen, ob es nicht nachhaltig 

genug ist endlich mehr Mi lliar-

den in die Ausbi ldung junger Leute 

zu investieren, die durch ihren ho

hen Ausbildungsgrad dann auch die 

Fähigkeit haben neue Märkte und 

neue Wertschöpfungsfonnen zu er

finden, was sch lussendlich durch die 

Ansiede lung neuer Unternehmen, 

sowie höhere Lohnsteuerabgaben 

durch Besserverdiener den Staats

haushalt zu Gute kommt. Leider 

ist der Zeitraum, bis der Gewinn 

im Staatshausha lt rea l spürbar wird 

doch ein sehr großer und die der

zeitige Regierung kann diesen wohl 

nicht auf ihrer Habenseite verbu

chen. Wie heißt es doch so schön: 

"Nach der Wa hl , ist vor der Wa hl !" . 

Soba ld die genauen Rege lungen 

und die Gebührenausnahmen vom 

Rektorat der TU Graz veröffentlicht 

werden, informieren wir darüber auf 

unserer Website et.htu.tugraz.at und 

auf Facebook. 

[1) http://www.gruene.atluploads/media/Mayer_Gutachten.pdf (abgerufen: 29.05.2012) 

[2) http://goo.gllaaaqJ (abgerufen: 29.05.2012) 

[3) Vgl. Steuerrecht VorlesungsskrIptum S.1, Dr. Kleiner, BWL Institut TU Graz,2011 

Juli 2012 13 


	BCS2_0013

